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Verfahren bei Verweigerung des Zutritts durch den Außendienst (AD)
anlässlich der Prüfung einer Einstehens- und Verantwortungsgemeinschaft (EV)
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5 Säe Sozkdgerichtsgesetz â€” SGG 

{1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und 
festsielienden Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsskten mit Drittwirkung. 

(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt 

in Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im Ciberwiegenden 
interesse eines Beteiligten ist und die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen oder äber den 
Widerspruch zu entscheiden hat, die sofortige Vollziehung mit schriftlicher Begrltndung des be-
sonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung anordnet.
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Leistungen zur Grundslcherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch {SGB Il} 
Niederschriff zur Außendienstprüfung 

Name/Vorname: Name/Vorname: ~- 

Der Außendienst des Jobcenters Treptow-Köpenick hat Sie am Der Außendienst des Jobcenters Treptow-Köpenick hat Sie am ~ 
setzungen der beantragten Leistungen zur Grundsicherung prüfen zu können. 

g Sie wurden vor Ort nicht angetroffen. 

Q Sie haben von Ihrem Recht auf Zutrittsverweigerung zur Wohnung Gebrauch gemacht. 

Ich setze Sie davon in Kenntnis, dass ein weiterer Aufklärungsbedarf zur Entscheidung über den von 
ihnen gestellten Leistungsantrag i bezüglich der an Sie gezahlten Leistungen besteht. 

Rechtlicher Minweist 

in diesem Zusammenhang weise ich Sie darauf hin, dass das Jobcenter Treptow-Köpenick als leis-
tungserbringende Behörde im Rahmen ihrer Amtsermftttungspfticht nach 
Sozialgesetzbuch (SGB 
Leistung vornehmen kann. 

Für Sie besteht zwar Für Sie besteht zwar keine Verpflichtung 

Sollten Sie jedoch den Zutritt zu ihrer Wohnung nach wie vor teilweise oder vollständig verweigern 
und dadurch die Aufklärung des Sachverhalts durch ihr Verhalten erschweren oder unmöglich ma-
chen, können die Folgen der Unaufklärbarkeit hinsichtlich des geltend gemachten Bedarfs durch die 
Zutrittsverweigerung zu ihren Lasten gehen. 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, die rechtlichen Hinweise gelesen und verstanden zu haben. 

Q Ich lasse den Hausbesuch zu. 

C3 Ich verweigere weiterhin dem Außendienst des Jobcenters den Zutritt zu meiner Wohnung. 

vorgelesen, genehmigt, unterschrieben 

Unterschrift - Kunde i Kundin Unterschrift - Mitarbeiter Unterschrift - Mitarbeiter { 



Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch â€” SGB II; hier: Name, Vorname, GebDat; 

Aufforderung zur Auskunftserteilung/ zur Nachreichung von Unterlagen 

Sehr geehrte Frau/Herr 

Frau/Herr hat hier Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt. 
Nach den vorliegenden Unterlagen besteht zwischen ihr/ihm und Ihnen eine 
Einstehens- und Verantwortungsgemeinschaft im Sinne des g 7 Abs. 3a SGB II. 

Um über den Leistungsanspruch entscheiden zu können, benötige ich von Ihnen 
daher folgende Auskünfte/Unterlagen: 

Ich fordere Sie auf, an mich die vorgenannten Auskünfte/Nachweise bis zum 
zu erteilen/zu übersenden. 

Ich weise darauf hin, dass Sie als Partnerin/Partner nach g 60 Abs. 4 SGB II ver-
pflichtet sind, mir Auskilnfte über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu 
erteilen. Sollten Sie dieser Verpflichtung bis zum genannten Termin nicht 
nachkommen, bin ich gezwungen, gegen Sie ein Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten - OWiG - einzuleiten (g 63 Abs. 1 Nr. 4 SGB II). Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet 
werden. Die einschlägigen Rechtsvorschriften sind als Anlage beigefügt. 

Auf Antrag wird ihnen in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes â€” JVEG â€” eine Entschädigung gewährt. 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Hinweis: 
setzlicher Vertreter. Der Widerspruch kann auch durch ein Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft im Namen des Betroffenen eingelegt werden, soweit es hierzu bevoll-
mächtigt ist. Der Widerspruch kann auch durch einen sonstigen hierzu bevollmächtig-
ten Dritten eingelegt werden.


